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Artikel 11

Jeder, der einer strafbaren 
Handlung beschuldigt wird, 

hat das Recht, als 
unschuldig zu gelten, 

solange seine Schuld nicht 
in einem öffentlichen Verfahren, in 
dem er alle für seine Verteidigung 

notwendigen Garantien gehabt hat, 
gemäß dem Gesetz 

nachgewiesen ist.
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